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In der Rechtssache T -74/08 

NowPhannAG 

gegen 

Kornision der Europäischen Gemeinschaften 


mittlerweile haben wir und die Klägerin mehrfach um Übersendung eines 

Protokolls des Verhandlungstennins vom 28.04.2010 gebeten, 


Trotz der weitreichenden BedeUtlmg, die die Angelegenheit fi1r unsere 
Mandantin hat,. erhalten wir von der mehr als 1 ş stündigen Verhandlung nur 
eineAnwesenheitsliste. 

Wie können VJir ohne Protokoll nachvollziehen, ob dem Gericht unsere 
Ausfiihrungen richtig übersetzt worden sind, bzw, ob uns die Aussagen des 
Gerichts korrekt überntittelt worden sind? Gibt es hierzu einen 
Übersetzungsbericht? 

Wir dürfen noch einmal darstellen, dass die Klägerin die Entscheidung des 
Gerichts nicht nachvollziehen kann, nachdem folgende Äußerungen sinngemäß 
seitens des Gerichts gefallen sind: 

1. an die Gegenseite: Warum machen sie sich ihr eigenes RechL".. ? 
Diese Aussage erfolgte zu dem Thema, dass für die Klägerin offensichtlich viel 
schwierigere Bedingungen gelten, als fUr andere Bewerber um den Orphan 
Drug Status 

2, Warum ein Medikament, dass so viel gutes für den Patienten bewirkt ... . ich 
verbessere mich"..... ein Medikament, welches keine Nachteile für den 

Patienten hat; nicht zugelassen wird? 
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3. Alle AusfUhrungen, die ich im Verfahren auf die Frage hinsichtlich der analytischen 

Vergleichbarkeit mit anderen Medikamenten fiir Bauchspeicheldrüsenkrebs gemacht habe, 

ftnden sich im Urteil nicht wieder. 


Wurde dies nicht übersetzt? Bitte bedenken Sie, dass es zur Zeit weltweit kein Medikament 
gibt, welches die Krebszellen bei einer operativen Ausräumung sichtbare werden lässt. Allein 
diese außergewöhnliche Eigenschaft ist absolut herausragend und :führt dazu. dass Ukrain mit 
anderen Krebsmitteln nicht vergleichbar ist. Warum findet diese Tatsache kein Gehör? 

Diese Eigenschaft stellt damit auch selbstredend den geforderten erheblichen Nutzen dar. 

4. Sehr bedauerlich ist die wiederholte Forderung nach eine Placebogruppe. Wie diese 
Fordenmg aus humanitärer Sicht einzuordnen istŬ soll olme Kommentar seitens des Klägers 
bleiben. Es ist jedoch so, dass einer Gruppe von todkranken Patienten ein "Zuckerstückehen" 
gegeben werden soll- obwohl man weis, dass es keine Wirkung hat? Anschließend schaut 
man dem Patienten uuter Vorspiegelung falscher Tatsachen ungerührt beim Sterben zu? Wie 
kann man das hier vom der Klägerin verlangen? Bei jeder anderen Krebsart kann man trotz 
eines gewissen Zeitablaufs noch in das Krankheitsgeschehen eingreifen, wenn feststeht, dass 
ein Medikament nicht wirkt. Hier aber nicht! 

Ebenso wurde darauf verwiesen, dass die Studien bei Bauchspeicheldrüsenkrebs schwierig 
sind, da die Patienten im Zeitraum von 3-4 Monaten versterben. 

Die Klägerin findet diese Dinge im Urteil nicht wieder und besteht daher auf einem Protokoll 
oder einem Übersetzungsbericht um die Entscheidung des Gerichts verstehen zu können. 
Diesem Verlangen der Klägerin schließen wir uns an, denn uns ist hier in Deutschland keine 
andere Verfahrensweise bekannt, als das ein Sitzungsprotokoll erstellt wird. Ganz besonders 
bei einem Verfahren mit einer solchen Tragweite filr den Betroffenen. 
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